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Kundmachung
über die Frachtcnbeförveruna auf der k. k. Staats -

E„ enbahn zwischen Mnrzzuschlag und Grätz .

Allgemeine Bestimmungen .
§. i.

allen und nach allen in dem Preistanfe für den Waaren-Lranexort benannlen Stationen könnenFrachtgegenstandegegen Ent.
richlungder tarifsmaßigen Gebühr, mit Rücksichtauf die Klaisisikalionder Waare und mit Rücksichtauf die im §. s enthaltene Bestimmung,bezüglichauf dieZwüchenstationen, zur Beförderung aufgegebenwerden.

§- 2,
Auchwerden solcheGüter zur Beförderung auf der Bahn übernom-men, welcheaus. von der Bahn entferntenOrten durchFrachter an dieBahnanstalt gelangen, und es wird auch deren WeitersendungnachPlatzen, die entfernt von der Bahn liege», eingeleitet.

§- 3.
Bei jenen Frachtgegenständen, welchedie Bahnanstalt zur Weiter¬beförderungauf der Wahn. und von dieserbis an denBestimmungsorterhall, werden auch die mit der Spedition verbundenenGeschä' fle infolgenderArt besorgt; es wird nämlich

a) die Auszahlung der auf dem Frachtgegenstandehaftenden Fuhr-lohne und Spesen geleistet, und es werden den Fuhrleuten, wenndie IMFrachtbriefebedungeneLieferzeitüberschrittenist, und dieseUebcrschreilungnicht durch obrigkeitlicheZeugnissegerechtfertigstwerdenkann, verhältnismäßigeEinhalte oder Abzügezu Gunstender Einlender oder Empfänger, je nachdem das Avijo lautet,gemachtwerden.
b) Es wird die gefällsämlliche Behandlung veranlaßt, wenn demFrachtgegenstandedie hiezu erforderlichenDokumentebeigegebensind. Im entgegengesetztenFalle kaun die Waare weder der zoll¬amtlichenBehandlungunterzogen, nochauch weiter befördertwer-Htevon wird die Partei sogleichin Kenntnißgefetztwerden.c) Für im beschädigtenZustandeüberbrachteFrachtgegenstandewer¬den den Frachternzu Gunsten des Commiltenten Einbehalte oderAbzügegemacht, wenn der Betrag des Schadens die Summe des

Frachtlohnes nicht übersteigt. Die Einbringung der Ersätze für
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größere Beschädigungenwird durchEinschreiten gegen den Fuhr¬mann bei Gericht einzubringengetrachtetwerden,
ckjBei Frochtgegenständen, die von der Bahn aus weiter zu beför¬dern sind. wird auf Verlangen der Parthsi dieAssekuranzbesorgt.Die entfallendeAssekuranz-Prämie, so wie auchjedeandere erweis¬

licheAuslage und die Bahnfrachtgebührkann entwederINvorhin¬ein entrichtet, oder nachgenommen-werden,
-1 Es wird besondereSorge getragen werden, den Frachllohn fürdieWeiterbeförderungauf das billigste, und die Lieferzeitauf das

kürzestezu bedingen, und es werden zu deren Weiterbeförderung,wenn die Partei den Frachter nicht selbstnamhaft macht, keine
anderen als verläßlicheSpediteure gewählt werden, deren Firmaden Versendernbekanntgemachtwird.

§, 4.
Die Haftung der Bahnanstalt erlischtbei Uebergabsder Frachtge¬

genständean die Partei oderan den Güterbeförderer.

Besondere Bestimmungen .
I. Ueber die Lufgabszeit und Aufgabsorte .

§. S.
Die Aufnahmeder Frachtenfindet auf allen Stationen täglich, mit

Ausnahme der Sonn- und Feiertage, van 8 bis 12 Uhr Vormittag
und von 2 bis 6 Uhr Nachmittag Statt .

Diejenigen Frachten, welchemit dem nächstenZuge weiter befördert
werden sollen, müssen wenigstens2 Stunden vor der zur Abfahrt be¬
stimmten Zeit übergeben worden fein.

Auf denStationen zu Langenwang, Krieglach, Marein, Kapfenberg,
Bärnegg, Mixnitz, Frohnleiten, Klem- Stübtng und Judendorf werden
Lie Güter zur Beförderung nur dann zugelassen, wenn dieselbenden
Tag vor ihrer Beförderung bei den StaUonsbeamtsn angemeldet wer¬
den, und das Gewichtderselbenwenigstensv i erz ig Centner beträgt.

Nach Ablauf der festgesetztenAufnahmsstunden, welche genau ein¬
gehalten werden, wird Lein Gut zur Beförderung mit den Lastzügen
mehr aufgenommen.

Es steht aber der Partei frei, dasselbe als Eilgut gegen Entrich¬
tung der dafür festgesetztenGebühr täglich, auch an Sonn- und Feier¬
tagen, bis eineStunde vor dem Abgängedes betreffendenAuges, jedoch
Nichtspäter als 7 Uhr Abends, aufzugeben.

§. 6.
Die zur Aufgabe gebrachtenFrachtgegenständemüssen von der

Parthei an demjenigenPlatze abgeladenwerden, welchervon dem Ma-
gazineur dazu angewiesenwird.

§. 7.
In Gratz und Bruck wird auf Verlangen auch das Abholender

Frachtgegenständevom Hause des Aufgebers, gegenEntrichtung der.
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in den auf den betreffendenStationen angeschlagenenTarifen f-staesetz.ten Gebühr und unter folgendenBedingungenbesorgt:»1 Der abzuholendeFrachtgegenstandmuß wenigstens5 Centner imGewichtehaben, oder bei geringeremGewichtemuß die Gebührfür 5 Eenrner bezahlt werden, und die Anmeldungzum Abholenmuß längstens bis 11 Uhr Vormittag geschehen, widrigens das

Abholen erst am nächstenLage geschehenkönnte. An Sonn- und
Feiertagenwerden keineGüter abgeholt.

i>) Die Anmeldungzum Abholen kann entweder mjttetst Uebergabeder gehörigenDokumente, denendie Angabe, wo und wann dasGut abgeholt werden soll, beizufügenist, oder durch ein Avisogeschehen, welchesaußer den letzterwähntenAngaben, nochdie An¬
zahl, Gattung, ZeichenundNummern der abzuholendenFrachtstückeenthalten muß.

Im erstenFastewird der Aufnahmsscheindurchdas Individuum,welchesdie Abholungbesorgt, zugestelltwerden, und im letzter-,Fall- ist derselbe nach dem Abholen in der Magazinskanzleizuerheben.
<-) Später als 4 Uhr Nachmittag wird kein Gut mehr vom Hauseabgeholt.

Die zum AbholenbestimmtenIndividuen sind. wen» das Abho¬len durch ein Aviso gefordert worden wäre, angewiesen, weder
Frachtstückeohne Dokumente, noch Dokumente ohne die sämmt-
ltchendarin verzeichnetenFrachtstückezu übernehmen; und sie wer¬den auf das strengsteVerhalten, bei jeder Partei zur festgesetztenSei- zu erscheine--, dürfen also nirgends durchZuwarten auf die
Aussolgungder Frachtstückeoder Dokumente ausgehalten werden.ä) Die Individuen, welcheberechtigtsind, Güter bei den Parlheienabzuholen, sind mit einem mit demMagazinssiegetbezeichnetenBucheversehen, in welchessie die zu übernehmendenFrachtgegen¬ständein Gegenwart der Parthei einiragen muffen, und es wirdnur für die einem solchenIndividuum übergebenenGegenständegehaltet.

Sind die zur Beförderung bestimmtenFrachtgegenständeeiner
gesällsämtlichenAmtshandlung zu unterziehen, so wird auchdiese,wenn dieParthei nichtselbstdabei intervenlren sollte, gegen Ver¬
gütung der diesfalligenSpesen besorgt.

ll. lieber die ersorderlichenDokuinenle und über deren
Beschatfenhejl .

Aufnahme gebrachtenFrachfgegenständemüssenmit einemFrachtbriefe begleitet lein, und diesermuß enthalten:!>) Den Namen des Aufgebers, den Ort und den Tag der Ausgabe;b) die Zahl, d:e Gattung, den Inhalt , die Zeichenlind Nummern,dann das Svorcogewichtder Frachtgegenstande. Bei KaufmannS-gutern muß das Gewichtjedes einzelnenEollo angegebensein:c) den Namen und die Adressedes Empfängers;cl) den Namen des Bestimmungsorics, so wie de» der Bahnstation,auf welcherdie Frachtstückeabgesetztw. rden sollen.
3 *
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e) Zum Behufe der Assekuranz, welcheralle Güter unterliegen, mußder Werth derselbendurchZahlen und Worte ausgidrücktsein.t ) Im Falle als das Gut auf der Bestimmungsstationbis zur Zeitdes Lbholens liegen bleiben soll, muß die Bemerkungbeigefügtsein. «Wird abgeholt werden »
»l Für den Fall, als gefällsämtlicheDokumentemitgesendetwerden,muß dieGattung und Nummer derselbenangegebensein.Wenn die aufzugebendenFrachtgegenstandenicht alle auf einem

Bestimmungsorte, sonderngetheilt aus mehreren Orten abzugebenfind,so muß für jeden Bestimmungsort ein eigener Frachtbrief vorhan¬den sein.
Gelangen Frachtgegenständeohne Frachtbriefauf Aufgabsstationenoder -st derselbemangelhaft, so kann die Parthei die Ausfertigungoder

Vervollständigungdes Frachtbriefes in der Aufgabskanzleigegen Ent¬
richtungder festgesetzte» Gebühr verlangen.Alle in dem Frachtbriefeangeführten gefällsämtliche» Dokumentemuffen gleichzeitigmit der Fracht übergeben werden, widrigens dieAufnahme nicht Statt findenkann. Für Dokumente, die in dem Fracht¬briefe nicht angeführt sind. wird keine Haftung übernommen, und diedurchden Verlust derselben, so wie auch die aus unrichtigenAngabenin den Frachtbriefen entstehendennachlheiligenFolgen, ' fallen der be¬treffendenParthei zur Last. Für jedeaufgegebeneFrachtpartiewird demAufgeber ein Aufnahmsschein, in welchemdie Gegenständeso wie im
Frachtbriefe beschriebensind, ausgefolgt, und dieser dient einzigundallein als Beweis der richligenAufgabe, und es kann ohne Vorweisungdesselbenaus keineReklamation Rücksichtgenommenwerden.
III. Ueber die Beschaffenheit der zur Ausnahme geeig¬neten Frachtgegenstände .

, Aufgabe gelangendenFrachtgegenstandemüssenäußerlichgut beschaffen, und wenn sieversack! sind, muß die Emballage haltbarund gut sei», Gkgenfläide mit beschädigterEmballage werdennur dannzur Beförderung übernommen, wenn die Paithei auf dem Frachtbriefebestätigt daß sie die Beförderung auf ihre Gefahr wünscht, und esmuß !N solchenFallen die Unterschriftdes Ueberbringcrsals gütig an¬erkannt werdene sinddie Beschädigungengering, so wird für die Aus¬besserungnach MöglichkeitSorge getragen, und die dießfälligenKostenwerden auf das billigsteberechnet, und müssenvon der Parthei vergütetwerden. Der Abgang oder die Beschädigungder Güler muß von demUeberbrmgerauf dem Frachrbriefe bestätiget und von dem Magazins-beamten ant dem AusnahmsscheinebemerktwerdenJedes Collo muß Mit cimr Adresseoder INI ' .ine,!! Zeichenverse¬hen icm, und diele Bezeichnungmuß mit der im Frachtbriefeaugegebe-nen genau übereinstimmen! daher sind alle etwa vorhandenen, im
aufgenommenenZeichendurchzustreichenoder ganz zu

^ ""deutlich unrichtig oder gar nichl bezeichneteKolli werden
e"' ' "" ^ mr °lle ""s einem Frachtbriefeverzeichne-Aufgabe gebrachtwerden, kaun die Aufnahmenicht Statt finden, sondern es muß vorher entweder eine neuer Fracht-
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Lrief. welcher nur die vorhandenen Gegenständeenthält, ausgestelltwerden, oder es kann die Aufnahme erst dann erfolgen, wenn alle im
FrachtbriefeverzeichnetenStücke beigebrachtsind. Pulver. Sal geistScheidewaffsr. Terpentinöl»!, Vitriolöhl, Aündaxparatc. und alle an¬deren durchReibung leicht entzündlichenGegenständedürfen nicht mitanderen Waaren, sondernmüssenabgesondertverpackt, und mit einem
eigenenFrachtbriefe zur Aufgabe gebracht werden. Wer dieser Vor¬
schriftzuwiderhandelt, hat allen daraus entspringendenSchaden zuersetzen,

GalanteriewaarenvonGoldundSilber, derlei gestickteGegenstände,dann rohe Seide, Seiden- und Sammtwaaren könnennur als Eilgutaufgegebenwerden.

IV. Ueber Gewichtbestimmung .
Das Gewicht der Frachtgegenständemuß immer im Wiener Ge¬wichte Sporco angegebensein, und es wird sichvorbehalte», Nachwagszu pflegen, und den GewichtsansatznachBefund im Frachtbriefe zuberichtigen; die Frachtgebühr wird ebenfalls nachdem Sporcogewichteberechnet.
Gegenständeim Gewichte unter IM Pfund werden für 1 Centner

angenommen, und hiefür die Frachtgcbührberechnet. Bet Gegenständenvon größerem Gewichte bis lnelusivLststPfund Mehrgewichtüber dievolle Centnerzahl wird keine, hingegen für das Mehrgewicht von Sl>
Pfund und darüber die Gebühr für 1 Centner gerechnet.

V. Ueber die Frachtpreise .
Die Frachtgegenständezerfallen in zwei Hauptklastn, und werdenin gewöhnlicheund voluminös- eingetheilt. Die Gebühr, welchefür die

Beförderung eines oder des andern gewöhnlichenFrachtgegenstandesvoneinerStaiion zur andern entrichtet werden muß, ist in deinFrachtpreis-Tarife zu ersehen, und es sind in diesemTarife auch die Normalge-wichre. welche der Berechnung der Frachtgebühr für lebendeThiere,
Equipagen und andereFuhrwerk- zu Grunde gelegtwerden, angegeben.Die Frachtgebührfür voluminöseund für solcheGegenstände, welch¬em- eigeneTransportvorkehrung bedürfen, werden ebenfalls nach den
Tarlfsansätzen für die zwei Classen gewöhnlicherGegenstände, jedochim doppeltenBetrage berechnet; unter den in dem Tarife angesetztenPreisen ist dieGebühr für das Auf- undAbladenauf und von denBahn-
wagen einbegriffen.

Wenn sichdie Frachtgebühr nach dem Tarife, zusammenniedrigerals 10 kr. berechnet, so muß jedesmal der Betrag von 10 kr. bezahltwerden.
Das Abladen der zur Aufgabegebrachten, so wie das Auflade» deraus denStationsmagazinen abzuholendenFrachtgegenstände, wird durchdie Magazinsarbeiter gegenEntrichtung der hiefür festgesetztenGebührbesorgt.
Die Gebühren könnennach Wunschder Partheien entwederbei der

Aufgabeberichtiget, oder an den Empfänger der FrachtgegenständezulAusbezahlungangewiesenwerden.
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Für Eßwaaren und andere dem Verderben leichtunterliegendeGe¬
genständemuffen jedochdie Frachtgebührenbei der Aufgabeentrichtet
werden.

Die leeren Gefäße, als: Fässer, Kisten, Körbe, Butten, Sacke rc.,
welcheunter die l. Classeder voluminösenGegenständegehören, werden,,
wenn sie vorher im gefülltenZustandeauf der Bahn transportier wor¬
den sind, bei der Rückfahrt mit demPreise der k. Classefür gewöhnliche
Frachtgegenständeberechnet, wenn sichder Aufgebermit einemScheine
über die Statt gehabte Beförderungim vollenZustandeausweisenkann«
Bei Abholungder vollen Gefäßehat daher die Parthei einenSchein zu.
Verlangen, und diesenbei der Aufgabeder leeren Gefäßezurückzustellen-
Jm Falle einer theilweisenRücksendungder leeren Gefäße findet eins
Abschreibungauf dem Scheine Statt .

Vl. Ueber die S p e se n - N achn achrne.
Die Nachnahmeder Spesen wird nur bei p-nen Frachtgegenständen

besorgt, welchezur Aufgabe in den Sta. ionen Mürzzuschlag, Kindb-erg,
Brück, Peggau und Grätz bestimmtsind.

Die Auszahlung der nachzunehnnndenSpesen wird unter den
üblichenVorbehalten des richtigen Ergehens, oder auch nachdemdie
Zahlung derselbenvon Seite der Empfänger richtig eriolgt ist, an den
Aufgebergeleistet, und im erstenFalle kommt die im Tarife bemerkte
Provision zu entrichten, und im letztenFalle muß die Empfangnahme
der nachgewiesenenSpesen längstens "n Verlaufe des zweitenMonates,
vom Tage der Aufgabe der Fracht an gerechnet, beimAusgabs-Maga-
zine gegen Vorweisung des Aufnahmsicheinesund gegen Bestätigung,
geschehen, und es wird auf spätereReklamation keineRücksichtgenom¬
men werden.

VII. Ueber Haftung und Versicherung .
Für die Ablieferung der Gegenständeim äußerlichguten Zustandê

und für das Gewichtnach Abschlagdes üblichenCalo, dann für ersicht¬
licheBeschädigungenund Verluste, welchedurchVerschuldender Ange¬
stelltenverursachtworden wären, wird gehaftet.

Für durchVerschuldender Angestelltenin Verlust geratheneFracht-
gegenstände, deren Werth angegebenwar, wird gegen Rückstellungdes
Aufnahmsscheinesund unter Beachtungdir Versicherungsbedingniffedie
volle Entschädigunggeleistet. — Fehlt aber die Werthsangabe, so wird
in keinemFalle mehr als 25 fl. für den Sporco - Cenlner vergütet,
wenn nicht aus den betreffendenUrkundenerhobenwerden kann, daß
die Waare einengeringerenWerth hatte, in welchemFalle dieserWerth
bezahlt wird.

Beschädigteund solcheFrachtgegenstände, bei welchenein Abgang
Statt gefundenhat, werden, wenn kein gütlichesUebernnkommenüber
den Betrag der Entschädigungzu Stande kommt, als in Verlust gera¬
then behandelt, und die im vorhergehendenParagraph« bestimmte
Entschädigunggeleistet, wogegen von Seile der Parthei kein Anspruch
auf die Frachtgegenständemehr zu machenist.
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Wenn Verlust, Abgang oder Beschädigungdurch mangelhafte oder

unzweckmäßigeVerpackungoder überhaupt durchVerschuldender Par-
thei entsteht, wird keineEntschädigunggeleistet.

Für die Beschädigungleicht zerbrechlicherGegenständeund für das
Auslaufen von Flüssigkeiten, was möglichstzu verhüten Fürsorgegetrof¬
fen werdenwird, wird ebenfallsnicht gehaftet.

Alle Frachtgegcnständewerden für die Zeit des Transportes auf
her Bahn bis zu denZollämtern, dann für die Zeit der Lagerung in
den Stationsmagazinen, nach dem vollen Werthe versichert; darum ist
derselbe in dem Frachtbriefegenau anzusetzen, und die Berstcherungs-
gebühr nach den diesfälligenveröffentlichten, und bei dem Expcditor
zur Einsicht oder unentgeltlichenEmpfangnahme bereit liegendenBe¬
stimmungen zu entrichtenoderzur Nachnahme anzuweisen. Die Nach¬
nahme der Bersicherungsgebührenkann jedochnur bei solchenFracht-
gegenständenStatt finden, welche zur Abgabe auf den Stationen
Mürzzuschlag, Kindberg, Bruck, Peggau oderGrätz bestimmtsind.

Für in Verlust gerathene oder beschädigteFrachtgegcnständewird
die Entschädigung, wenn dieseversichertsind, bei dem betreffendenEx¬
pedite gegen klassenmäßiggestampelteQuittung, nach beendigterdies-
fälliger Verhandlung, zu welcherso schnellals möglichdie Original-
Fakturen beizubringenfind, ausbezahlt.
VIII. Ueber die Ausfolgung der Frachtgegcnstände an

den Empfänger .
Von dem Eintreffen der Frachtgegcnständein der Bestimmungs¬

station werden die im Orte wohnendenPartheicn entwederdurch ein
schriftlichesAviso oder durchZusendung des Original-Frachtbriefes in
Kenntniß gesetzt. Es wird dabei bemerkt werden, ob das Abholenin
der Station oder in den gefällsämtlichenMagazinen zu geschehenhat,
und es ist dem Ueberbringerdas Aviso die Zeit des Empfanges in dem
bei sichführendenBuchezu bestätigen.

An Parteien, welche in von der Bahnstation entlegenen Orten
wohnen, erfolgt die Avisirungdurchdie Post, oder wo keinePostan¬
stalt besteht, durcheigene Boten auf Kosten d>r Parthei, wenn nicht
auf dem Frachtbriefe bemerkt ist, daß die Frachtgegenständeabgeholt
werden.

Die Frachtbriefe der angekommenenFrachtgegenständewerdendem
Empfänger nebst einem Uebrrgabsscheineeingehändigt, welchletzterer
beim Bezüge der Frachtgegcnständein dem Magazine nach erfolgter
Unterschristdurchden Empfänger zurückgelassenwerden inuß, und das
Deckungfür die richtigeNerabfolgung der Frachtgegcnständedient.

Die Ausfolgung der Frachtgegcnständegeschiehtauf allen Statio¬
nen täglich, mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage, von 8 bis IL
Uhr Vormittag, und von 2 bis S Uhr Nachmittag.

Für die Freimachungder verzehrungssteuerpflichtigcnGegenstände
hat jede Parthei selbstzu sorge».

Die zu übernehmendenFrachtgegenständefind in dem Stations¬
oder gefällsämtlichenMagazine zu prüfen, und allcnfälligeEntschädi¬
gungsansprüchevor der Uebernahmeanzumelden, da mit dem Austritte
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der Frachtgegenstänböaus dem Magazine jede weitere Aaftuna undl-der Anspruchauf Entschädigungerlischt. ^ "

ffrachtgegenstände». welche zu den Zollämtern gestelltwerden
«^ a ^ ' ' ? ^ ? ^ n- ustalt nur durch48 Stunden gehastet imunter amlltcherVerwahrung befindet, und es müs-ö" 3 Tagen, und jedenfalls vor dem Bezüge der

Spesen^erichH W« L ^ ' ^ ästigen ""' uf hastenden
Den Partheiea ist es zwar freigestellt, bei derAusfolgungderFracht-

tend ? ^7 "uf den befördertenFrachtgegenständenhaf-
nicht bezogenwerd7n.E ^ ^ ""seiden von den Pa. theien

IX. Ueber Lagerzins .
M „jDi- FiEs^genstände werden 5 Tage nach dem Eintreffen in der
treffenT' ni' eM unentgeltltchaufbewahrt, wobei der Tag des Ein-

u- ^""»gerechnet wird i v°m sechstenTage an. selbstwenn
LNN-? ? a IN den Morgenstunden bezogen werden ist einLagerzins nachden im Tarife enthaltenenBestimmungenzu entrichten
Werd^^w- " " r""" andere dem Verderben leichtunterliegendeArtikel
Ae unrichtigerAdressenicht nochzeitlichgenug andle Parthkr uberq-b̂ n werden konnten, oder nicht zeitaemä' ß abaeboit
AbL ° u Meistbtt. endenverkauti. und der gelöst^Betragbnachauf den Frachtgegenständenhaftenden Spesen für denaufbewahrt; dwser muß aber jedenfalls vor Ablauf von2 Monaten, vom Tage der Aufgabean gerechnet, erhoben werden wi-drigenb darueer anderweitig nachden bestehendenGesetzenverfügt 'wer¬den wurde, wodurchjeder weitere Ansprucherlischt.

^
X. Ueber die Zustellung der ' Frachtgegenstände an die

Parteien .
Lu Gratz undBruck wird auch die Zustellungder Fra-Htgegenstände

ünllle besorgt, wenn diese gewünschtundDafür dre festgesetzteGebühr entrichtetwrrd.
über den Semmering und Verbindungdes Fracht en - Transportes auf der k. k. S t a a t s - E i se n-vahn milzenem auf der Wien . Gloggnitzer Eisenbahn .
^ ^ Staats -Eisenbahn Statt findendenFahrten

Liderung werden auch derlei Fahrten auf der Wien-
Verbindung gebracht, daß Frachigegen-

« V? " ?"f der Staalsbahn durch die in der Richtung nach
d7n befördert «erden, nach dem Transporte über
,>n- von Gloggnitz aus gegen Wien. und daß umgekehrt
Wi- » welche mit den bestimmtenFahrten auf derWien-Gloggmtzer Bahn in der Richtung von Wien befördertwerden,

m " ber den Scmmering von Mürzzuschlagaus qe-L- n Grätz auf des schnellst- weiter gesendetwerden.
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Es werden auf allen Stationen der Staats -Eisenbahn Fracht-

gegenständezur Beförderung auf dieser, über den Semmc-ring und auf
der Wien-Gloggnitzer Eisenbahn bis zur Bestimmungsstation, und eben
so werdenauf allen Stationen der Wien-Gloggnitzer Eisenbahn Fracht-
gegenständezur Beförderung auf dieser, über den Semmering und auf
der Staats -Eisenbahn bis zur Bestimmungsstationaufgenommen, wenn
hiefür die Gebühren für den Transport auf der Staats -Eisenbahn und
über den Semmering nach dem, auf gegenwärtigeBestimmung Bezug
habendenTarife, und für denTransport auf der GloggnitzerBahn nach
den Tarifsbestimmungenjener Bahnanstalt, entrichtet oder angewiesen
werden.

Auf allen Stationen der Staatsbahn werden auchdie Tarife für
die Beförderung auf der Wien-Gloggnitzer Bahn, und auf allen Sta¬
tionen der WiewGloggnitzerBahn die Tarife für die Beförderung auf
der Staats -Eisenbahn zur Kenntnißnahmeangeschlagen, um sichdadurch
von der Richtigkeit der geforderten Gebühr dre Ueberzeugungverschaf¬
fen zu können.

Durch die bei der Aufgabeder Frachtgegenständeauf der Staats -
Eisenbahn oder auf der Wien-Gloggnitzer Eisenbahn ausgestelltenAuf¬
nahmt und Versicherungsscheineist dieParthei für die richtige Beförde¬
rung auf der Staatsbahn, über den Semmering und auf der Wien-
GloggnitzerEisenbahn, dann für den Anspruchauf Entschädigungbei
allfälligem Verluste oder Beschädigungennach den gegenwärtigen Be¬
stimmungengedeckt; dagegenerlischtder Anspruchauf Entschädigungen
nach der Uebergabe der Frachtgegenständean den Empfänger sowohl
für die auf derStaatsbahn, als auch für die auf der Wien-Gloggnitzer
Bahn aufgegebenenGegenstände.

Es steht übrigens den Partheien frei, von dieser Einrichtung zur
Übersetzungdes Semmerings Gebrauchzu machen oder nicht, und im
letzterenFalle hat auf jeder der beidenBahnen die Aufgabe mit der
Bestimmungzur Beförderungbis an den Endpunkt der Bahn, nämlich
Mürzzuschlagoder Gloggnitz, zu geschehen; es ist hiefür die nachdem
betreffendenTarif festgesetzteGebühr zu entrichten, und der Transport
über den Semmering auf jede beliebigeWeise selbstzu besorgen, wor-
nach dann aber, im Falle die Gegenständeauf ein oder der andern
Bahn weiter befördert werden sollen, eine neuerlicheAufgabeStatt
finden müßte.

XII. Ueber die Fahrordnung .
Die Fahrordnung aller Säge auf der Staatsbahn und jener auf

der Wien-Gloggnitzer Bahn, weichemit erstererin Verbindung stehen,
werden steredurchbesondereAnkündungenveröffentlicht, und es wird
darin bemerkt, mit welchenZügen Frachten befördertwerden.

Uebrigenswerden auf Verlangen für die Frachtbeförderungauch
Separatzüge eingeleitet, wenn die Bestellung derselben 24 Stunden
voraus und die Ueberbringungder Waare in der von dem Expeditezu
bestimmendenSeit erfolgt, rmd die tarifmäßige Gebühr bezahlt wird.
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Frachtpreis - Tarif ,

bei jedoch
einen halben und darüber betragenden als ganze Kreuzer angenommenwurden.

berechnetnach dem Melken- Ausmaße mit Inbegriff der Auf- und Ablade- Gebühren pr. Wiener Sporen - Zentner in Conv. Münze, wobei jedochbemerktwird, daß die Bruchtheil- unter einemhalben Kreuzerweggelassen, die

Statt an

nachLangen ^
wang

1 Meile
I ! I!.

nach
Krieglach
l /̂z Meilen
I. > II.

nach
Kindberg
3Vs Meilen

I. , II.

»ach
Marein
4 Meilen
I. I II.

nach
Kapfenberg

4Vn Meilen
I . I II

nach
Bruck

6̂ /g Meilen
I. I II.

nach
Bärnegg
«p/s Meilen
I . i II

nach
Mix »itz

7Vn Meilen

C
I. j II.

nach
Frohnleiten

8»/8 Meilen
I. I II.

nach
Peggan

9f/z Meilen

ff.! kr. Ist. >kr.
von

Mnrzzuschlag

1 Meile von Langen -
wang

/̂8 Meilen

s
I. I II.

nach
Kl. Stübmg
10^8 Mcibn

I , II.

nach
Judenborf
11»/ » M. -ilen

I. j II.

nach
Grätz

12Vs Meilen
I. I II.

fl.! kr. jfl. j kr. jst. i kr. p. j kr. jfl. j kr. jfl. j kr. >fl. >kr. >fl. j kr. jfl. j kr. jff. j kr. >fl. j kr. jfl. j kr. Ist. i kr. M ^ kr. !fl. !kr. i kr. Ist.! kr. >fl. j kr. Ist. j kr. >st. jkr. M. >kr. jfl., kr. kr. jfl' j kr.

von
Krieglach

iVs Meilen von
KinSberg

^ Meilen von
Marein

r/g Meilen von
Kapfenberg

^8 Meilen

16

2 - 3

von
Bruck

1̂ /g Meilen

12 13

- 4

von
Bärnegg

4/g Meilen

14 10 15

11

10

10

- o>
-! 4

12

11

von
Mixnitz

1^8 Meilen von
frohnleiten

1 Meile

Tarifsatz pr. Centner und Meile in C. M. für Waaren .

tt .

Classe

b/4

Kreuzer

1. Der Frachtpreis wird nie geringer als mit 10 Kreuzern be¬
rechnet.

2. Für voluminöseGegenständeist, wennsienichteinenverhältnißma-
ßig zugroßen Raun- einnehmen, und nicht schwierigzu verpacken
und zuverjährenfind, das Doppelte der Z. Preis - Classe ,
und für alle sonstigenvoluminösen, oder jene Gegenstände, wel¬
cheeiner eigenen Transports - Vorkehrung bedürfen, als: Pul¬
ver, Salniter , Terpentinöl)!, Vitriolöhl, Zündapparate, das
Zweifache der LL. Preis - Classe zu entrichten.

3. Collie» unter 100 Pfund werden zu einem Centner angenom¬
men. Bei größeren Lastenbleibt ein Uebergewichtvon 1 bis 49
Pfund über die Centnerzcchlaußer Anschlag; ein Uebergewicht
von 50 Pfund und darüber aber wird als ein Centner an¬
gesehenund berechnet.

von
Peggan

Vg Meilen

13

1L

10

2 - 3

von
Kl . Stübing

I V« Meilen

14

13

11

- i 10

10

17

15

15

13

— 6

2 — 3

von
Judendorf

10

8

8

6

4

4

2

1 Vu Meilen

1. Die Auf- und Abladegcbühr, welcheunter den oben ausgemiktel-ten Tarifsätzenmitbegriffenist, beirägkeinenKreuzer pr. Eentner.
2. Auf den kleinenAwischenstalionenwerdenFrachtennur in dem

Falle zur Beförderung angenommen, wenn die Lastden Tag vor ihrer
Beförderung bei dem Staiionsbeamlen angemeldetwird, und dieselbe
wenigstens10 Centner ausmacht.
^ 3. Gold, Silber , Galanteriewaarenund derlei gestickteArtikel.
Sammt und Seide werden blos als Eilgut aufgenommenund be¬
handelt.

4. Für Frachten, welchenicht gleichabgeholt, sondern eingelagert
werden, ist nachfünf Tagen, den Tag der Ankunft und bezüglich' der
Einlagerung mitgerechnet, ein Lagerzinszu entrichten, welcherfür Bau-,

Binder- und Tischlerholz, welchesim Freie» gelagert wird, in ^»Kreu¬
zer pr. Centner und Tag, für Brennholzichl Kreuzerpr. Klafter und
Tag, und für jeden sonstigenFrachtartikelin sä Kreuzer pr. Centner
und Tag besteht.

5. Für Separatzüge, welche24 Stunden früher anzumeldenfind,
ist festgesetzt, daß das Gewichtder zu verfrachtendenWaare 1LMCent¬
ner betragen müsse, oder, daß bei einemminderenGewichtedie Fracht¬
gebühr von 1200Centnern entrichtetwird.

k. An Afsccuranzgebührist für Waaren I. Classein der Strecke von
Mürzzusckilagbis Gloggnitzohne Unterschiedder Entfernung 2/zKreu¬
zer pr. Centner, und für Waaren II.Classe^ Kreuzer C. M. pr. Cent¬ner zu entrichten.
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Equipagen, Güterwagen, Feuerspritzenwerden nach demPreis -Tarife
der Waaren II. Classe berechnet.

Erstere werdennur emballirtmit dem Lastenzugebefördert.

Das Normalgenichtist folgendes:

Die Transports -Taxe für lebend- Thier- wird nach den Preisen für Waaren I. Masse nach folgendem Normolgcwichte berechne«.

Steiler -, Jagd- and Wurst¬
wagen, zweisitzigeKaleschen
und Pritschken, zweisitzige
Stadtschwimmer . . . LSCir,

Ein leerer Güterwagen . 25 »
Eine Feuerspritze kleinerer
Gattung 2g ,,

Viersitzige Kaleschen und
Pritschken, zweisitzigeRei¬
seschwimmerund Eourier-
Coupves M «

Ein einspänniger beladener
Güterwagen . . - - - 30Ctr.

Eine Feuerspritze größerer
Gattung . . . . . . 30 »

Vnrsitzige schwere Reise¬
schwimmer, Reise - Lan¬
dauer und Fourgons . . 40 »

Ein zweispännigerbeladener
Güterwagen 50 >,

Rindvieh .
Für 1 Mutterkalb 1 Centner

» 1 jähriges Kalb 3 »
>, 1 Stier, eine Kuh odereinenOchsen . . . . . . 6 »

Die letzten drei Gattungen Bich werden aber nur dann zu dem
bemerkten Gewichte angenommen, wenn sieben Stücke zugleich z»r
Beförderung übergeben werden
1 einzelne« Stück wird für
2 einzelneStücke werden
3 ,, ,, n
4 „ ,,
5 bis 8

lS Eentner
SS
3«
38 „ und
4S ,, berechnet, »nb dieseBestim¬

mungen gelte» nur für solchesViel!, weiches aufrecht im Wagen ge¬
stellt werde» kau». Jede« Stück, welches im Wagen liegend tranS-
portirt werde» »inst, wird für 38 Eentner angenommen.

Die wegenBeaufsichtigungdes Viehes mitfahrenden

Borstenvieh .
Ctr.

Schafe und Ziegen.
Für 2 StückLämmerod. Kitze1 Ctr.
Für 1 Stück Schaf oder

Widder . . . . . . . 1 »
Für 1 Stück Geiß oder Bock 1 »
Für 1 Stück Hammel oder

Schöps 1 »

Für 4 Stück Spanferkel .
» 2 » Frischlinge .
» 1 „ »»gemästetes

Schwein
Für 1 Stück gemästetes

Schwein . . - -
Diese Feststellung gilt jedoch nur für Triebe von oder über 28

Stück; für einzelne oder bis z»r Zahl LS zur Beförderung über¬
brachte Stücke sind die Frachtgcbühren doppelt zu entrichten.

Pferde .
Für 1 Stück, ob Fallen oder ausgewachsen. . . . . . 12 Centner.

Weniger ai« zwei Stücke werden zum Transporte mit den Last¬
zügen nicht angenommen.
Personen haben die Fahrkarte IV. Classezu lösen.

Classi f i c a tion der Waare n.
I. E l a ss c «mil Kreuzerpr. Sporco-Zentner und Meile)

Alabaster, roh in Stücken.
Alaun.
Anies (verpackt).
Antimvnium.
Asche(verpackt).
B austeine.
Bier in Fässern.
Bimsstein (verpackt.)
Binderarbeil, zerlegte.
Blech.
Blei und Bleiglätte.
Bleiweiß.
Bleizucker.
Branntwein in Fässern.
Brot (verpackt).
Buchdrucker-Buchstaben.
Buchdruckerschwärze.
Butter.
Cement (verpackt).
Chlorkalk(verpackt).
Cjchorienund Fabrikate.
Kolophonium.
Eicheln (verpackt).

Eise» und Eisenwaaren, mit Aus¬
nahme der in anderen Klaffen
genannten.

Erde aller Art (verpackt).
Essig in Fässern.
E ier.
Färberröthe.
Farbhölzer in Stücken.
Feuer- und Schleifsteine.
Flachs in Emballage.
Fleisch aller Art von HauSthicren

(verpackt. )
Gemüse (verpackt).
Getreide aller Art (verpackt).
Gips (verpackt).
Glatte.
Hanf (verpackt).
Hefe.
Hirschhorn, gebrannt.
Holz ;»,n Gebrauche für Tischler

und Wagner znm Baue, als !
Stämme, Balken, Brcter, Lat-
ten, Stöcke rc.

Holz zum Brennen u. z. derStoß
mit 2 Kreuzstößen aufgestellt,
2 Klafter lang, 1 Klafter hoch:
Die Klafter hartes
L zu 24 Centner.
2̂ / / » 22 »

Die Klafter weiches
3 zu 20 Centner.
2 ' // »18 »

Holzkohlenin Säcken.
Holzrinde (verpack!).
Honig.
IkrnsUe ": j (verpackt).
Hülsenfrüchtealler Art (verpackt).)
Kalk (verpackt).
Käse.
Kerze».
Klauen (verpackt).
Kleien (verpackt).
Kleesamen(verpackt).
Knoblauch(verpackt).
Knochen(verpackt).

Knollengewächsealler Art (verpackt).
Knopper» u. Knoxpernmehl(verpaLt).
Kreide (verpackt).
Kümmel (verpackt).
Kupfer.
Kupferasche(verpackt).
Leckwaaren(Povidl).
Leim (verpackt).
Leimleder(verpackt).
Lein (verpackt).
Leinwand, Rupfen- und ordinäre,

obne Emballage, jedoch ohne
Haftung für Beschmutzung.

Leinzelten.
Lohe (verpackt).
Lumpen(verpackt).
Marmor.
Mehl.
Messing und alle übrigen Comxosi-

tionen aus unedlen Metallen.
Metall.
Meth in Fässern.

Mineralwässer.
Most m Fässern.
Mühlsteine.
Obst aller Art (verpackt).
Oehle in Fässern.
Oehlkuchen.
Papier ohne Emballage, jedoch

ohne Haftung für Beschmutzung.
Pech.
Pottasche (verpackt).
Preßspäne.
Reis.
Reps (verpackt).
Salz und Salpeter.
Sand und Streusand (verpackt).
Schiefersteineund Rechentafeln.
Schleifsteine.
Schmalz.
Schmeljtiegeln (verpackt).
Schmeer.
Schrote.
Schuhwichs.
Schwefel (hart verpackt).Milch.

Anmerkung . Alle jene Artikel, bei denen verpackt bemerkt ist, w- rdc», wen„ sie in unverpacltem Zustande aufgegeben werden, nach dem Tarife der II. Waffe berechnet.
( H ' '

Seife.
Senf.
Soda (verpackt).
Suinach (Schmack).
Spodium.
Stärke.
Steinkohlen.
Syrup.
Terpentin.
Theer.
Thran.
Tinte und Tintenpulver.
Unschlitt.
Vitriol.
Wachsleinwand.
Wein in Fässern.
Weinstein (verpackt).
Ziegeln.
Zinn.
Zink.
Zucker.
Zwiebeln (verpackt).

§!>. wetschkenkernesverpackt).

II

Arsenik.
Arzneikräuter.
Austernund Muscheln.
Balsam.
Bastrohr und Bastfaden.
Baumwolle und deren Abfälle.
Baumwollwaare.
Beinstreu,
Bernstein.
Besen aller Art.
Bier in Flaschenund Kisten.
Biechwaaren.
Bleistifte.
Borsten.
Bücher.
Büchsenmacherarbeiten.

Bürstenbinderwaaren.
ChemischeArzneienund Farben.
(Lhocolate.
Cochenille.
Deckenvon Rohr. Stroh , Schilf,

Bast.
Elfenbein, geraspeltund in Stücken.
Farbhölzer, geraspelt ». geschnitten.
Federkiele.
Felle und Häute.
Feuerfchwamm, nur in Kisten.
Fischbeinund Fischbarten.
Fischealler Art.
Firnissealler Art.
Flammruß.
Garne aller Art.
Glas und Glaswaaren.

«mit loch^reu^er^r^Ŝ orco-^entner und Meile)
Glimmen und Harze. , Kupfergeld.
Haare aller Art.
Hanfwaaren und Seilerarbeiten.
Hausenblase».
Häute aller Art.
Hirschhorn(verpackt).
Holzkohlen(ledig).
Hopfen.
Holzarbeitenvon Bautischlern und

Wagnern.
Indigo.
Kastanien(Maroni).
Kochgeschirr(eisernes, ledig).Kölmrwasser.
Korkholz.
Kleider und Wäsche.
Krebse.

Lackaller Art.
Lederaller Art.
Leinwaarenin Kisten und Ballen-
Liqueurealler Art.
Maschinenund Maschinentheilevon

Eis.n.
Matten von Rohr, Stroh , Schilf,

Bast.
Mehlspeisen.
Meerschaum.
Messingwaarenund derleiArbeiten.
Musikalien.
Nürnberger Krämerei.
Oblaten.
Oliräten in Flaschenund Kisten.
Palmzwkige (darre).

Papier (emballirt).
Pcitschenstöcke-
Pelzwcrk.
Porzellan (verpackt).
Quecksilber.
Quer-Citronen.
Rhum.
Sämereien, die in der I- Klaffe

nicht besonders genannt sind.
Schafwolle.
Gchafwollwaaren.
Schindeln.
Schnecken.
Schwämmealler Art.
Schuhmacherarbeiten.
Spcccrei-, Material-, Colonialwaa-

ren und Südfrüchte.

Spielkarten.
Stahlwaaren.
Steingut.
Steinmetzarbeiten(feinere).
Stuhlrohr.
Tabak.
Tapeten aller Art.
Töpf- rwaaren aller Art (verpackt).
Tuschfarben.
Wachs.
Waschblau.
Wein in Flaschen, Kisten und

Körben.
Wildpret aller Art.
gwieback.
Zwirn.

Bei Hafen̂ welchein Wagen auf Stangen gehängt, transxortirt nurden sollen, in das Normalgewickller Stange mit 10 Stück auf SOPfund̂angenoinnien.
Voluminöse „nd den Transport gefährdende Gegenstände.

mit dem doppelten Pr. ise I. Elaste.

Bettzeug.
Bilder.
kL : : : Lk " ! »
Drechslerarbeiten.
Federn.
Für alle Artikel, welchehier nicht

Handschuhmacherarbetten.
Hirschhörnerin Stücken.
Holzwaaren, die in den anderen

Classen nicht bezeichnetsind.
Hüte.
Kardendifteln(Rauhkarden).
Korkholz-Erzeugnisse.
Lampen.
Maschinen, MaschinentheileundMo¬

delle.

MusikalilcheInstrumente.
OptischeInstrumente.
Oefen von Blech.
Palmzweige (grüne) in Kisten.
Paradies-Aepfel.
Parfümerien.
Posamenlirarb. ilen.
Nahmen aller Art.
Riemer-, Taschner-, Sattlerarbeiten,

mit Ausnahme von Wagen.

Spiegel.
Uhrmacherwaaren(Groß-).
Bergolder-Holzarbeiten.
Auckerbäckereien.
LeereGesäße, als: Fässer, Kisten,

Körbe, Butten rc. Kommen diese
Gegenstände als Rückfrachtvor,
so wird die Gebühr für selbe
nach der I. Waarenklafse be¬
rechnet.

Blumen (künstliche).
LebendeBäume, Stauden, Pflanzen

undBlumen inBallen undTöpsin.
Nai-ebrinll cleNoäes-Arbeiten.
Möbeln.
Theaterdecorationen.
Löpferwaaren (ledig). Die nachfte-

speciettaufgeführt sind, wird der Frachtlohn »»solange in der II, Classe u. resp. nach den» Tarife für voluminöseGegenstände berechnet, bis sie in eine bestimmteClasse eingereihet werden

mildem doppeltenPreise II.Classe.
he«den Artikel müssenmit einem
besonderen Frachtbriefe, ausge¬
schiedenvor» jeden» anderen Gu¬
te, aufgegeben werden.

Pulver.
Salzgeift.
Scherdewaffer.
Terpentinöl.
Vitriolöl.
Aündapparaterc.
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Gebühren für das Ab- und Aufladen der Frachten
bei den Wagen der Fuhrleute .

pr. WienerSporco-Aentn.
für das

Abladen,

kr. >/- .

Aufladen.
C. M.>21. Für Frachten I. Klasse, mit Ausnahmealler

Kaufmannsgüter .
2. „ „ II. » mit Inbegriff aller

Kaufmannsgüter .
3. „ Kaufmannsgüter, inclusiveVerpackung.

Die etwaerforderlichenPack-Reguisrlen, als:
Stroh, Stränge, Rohrdecken-c. sindmitzubrin-
gen, oder besonderszu vergüten.

Bei Frachten. welchekeineweitereBestim¬
mung haben, und die durchPartheien von der
Bahn abgeholt, odervornHarne in dieBahnhöfe
zur Weitersendungtransxortirt werden, hat der
niedrigsteSatz zu gelten.

Waag - Gebühren .
Sollten Partheien auf derAbwaageder ihnen

ausgefolgtenGüter bestehen, so haben dieselben
folgendeWaag - Gebühr pr. Wiener Zentner zu
entrichten:

1. Für Frachten I. Klasse, mit Ausnahmeal¬
ler Kaufmannsgüter

2. „ „ II. ,, mit Einschluß aller
Kaufmannsgüter .

Transport der Frachten vo « und zu den Bahnhöfen .

In Grätz und Brucka. d. M. werdendie Güter auf verlangen
auchvom Hause abgeholt, odervom Bahnhöfe rns HauS gestellt, wenn
die zusammengehörigenKolli wenigstenss Zentner betragen, und außer
demBahn - Frachtlohnenoch2 kr. C. M> pr. Zentner an Zustellungsge-

^^Hierbei"sind^ übrigens nochdie Vorschriftendes AbsatzesI ? der
Kundmachungüber dieFrachten-Beförderungauf der k. k. Staats-Eilen-
bahn zu befolgen.

Ausfertigung von Frachtbriefen .
Jene Partheien, welchebei der Aufgabeihrer Güter einenunvoll¬

ständigenoder gar keinenFrachtbriefmitbringen. haben denselbengegen
Entrichtung von 3kr. E. M. Schreib-Gebuhrpr. Stuck von dem betref¬
fendenExpedits-Beamlenverfassenzu lassen.

kr. C. M.

„ 1 » »
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Gebühr für nachzunehmende Frachtbeträge
und Spesen .

Für uachzunehmcudeFrachibcträge und Spesen haben dieAufgeber1 Prozent lncssso - Provision zu vergüten, jedochfindet dieNachnahmevon Spesen nur bei Gütern Statt , welchein den Stationen 8 rätz,
Peggau, Bruck an der Mur, Kindberg und Mürzzuschlagaufgegebenwerden,

Assekuranz der Frachten .
Gemäß AbsatzV!I der Kundmachungüber die Frachten-Beförderung

auf der k, k, Staats -Elsenbahn werdensämmtlicheGüter während des
Lagerns in den Bahnhofs-Magazinen, dann bei dem Transporte aufder Bahn und zu dem Hauptzollamte in Grätz, endlichauf der Straßcn-
streckevon Mürzzuschlagnach Gloggnitz gegen alle Elementar-,Zufälle
nachihrem vollen Werthe versichert, wofür jedochfür Frachtenl. Klasse

kr, und für FrachtenII. Klaffe, f/, kr, C. M, xr. Zentner an Asseku¬
ranz-Prämie, ohneUnterschiedder Transport-Distanz, bezahlt werden
muß. Die Entschädigungenfür verunglücktesGut werdennachgeendeten
Verhandlungen an der betreffendenAufgabs- Station gegen gestempelte
Quittung berichtigt; man ersuchtim Falle eines Unglückes, zur Beför¬
derung der Liquidation, die Original -Fakturen so ichnellals möglich
beizubringen.

Weiterbeförderung der Frachten vorn Bahnhöfe in
Mürzzuschlag über den Semmering bis zum Bahnhöfe

in Gloggnitz .
Dieselbe wird auf Verlangen gegen Entrichtung folgender

Frachtlöhnebesorgt:
pr. Wr. Sporco-Atr.

L. Für Eilgüter und Passagier-Gebäck, dann für
voluminöse Gegenständeund großeMaschi-
nenbestandtheile. . . . . . . ° . . . 20 kr. C. M.

2. „ ordinäre Frachten . . 12 „ „ »
Unter diesenPreisen sind die Auf- und AbladêGebühren, Haftung,

Aufsicht, und überhaupt alle Neben-Auslagen begriffen.



Die Expeditions- Bureaux der unterzeichnetenVetriebs-Unterneh-
mung übernehmen den Transport aller Gattungen Frachtenvon allen
Stationsplatzen der k. k. Staats - Eisenbahnnach allen Bahnhöfen der-
Wien-Gloggnitzer Eisenbahn, und zwar genau nach den beiderseits-
öffentlichbekannt gemachtenTarifen und Bestimmungenmit Hinzurech¬
nung der Gebühr für die Beförderungvon MürzzuschlagnachGloggnitz.

hiernach entfällt an Gelammt :
Frachtlohn pr. Wiener Spore o-
Centner inclufive aller Ne-
benauslagen :

Für Güter, welchesowohlauf der k. k.
Staats - Eisenbahn, als auf der Wien-
Gloggnitzer-Eisenbahn in die I. Classe
gehören
Für Güter, welcheauf der Staats -Ei-
senbahn in die I. Classe, und auf der
Wien - Gloggnitzer- Eisenbahn in die
II. Classegehören . . . . . .
Für Güter, welcheauf beidenEisenbah¬
nen in die II. Classegehören . .
Für Lriester Güter, welche auf der
Staats . Eisenbahn in die I. Classege¬
hören
Für Triefter Güter, welche» auf der
Staats -Eisenbahn in die II. Classege¬
hören

bis auf den SLationsplatz

Vorn Bahnhöfe in
G r ä tz s B r u ck

Nen-
stadt
Konvent. Münze Kreuzer

27V

27V.
38

27V

35

32V

38V
43

37V

48

22V

22V
26

22V

26

28V

30V
34

32V

36

Sind die Güter in' s Haus oder in die Zollämter zu führen, so ist
außer obigen Tarifsätzennochin Wien 3 kr., in Wiener-Neustadt 2 kr.
Conv. Münze pr. Ctr. zu entrichten.

Die Vorschriftenund Preis-Tarife für den Frachten-Transport auf
beidenBahnen sind bei allen Staiions-Kasse» der k. k. Staats - Eisen¬
bahn für 3 kr. pr. Exemplar zu haben.
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